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Sie wollen uns einen Beitrag zur Veröffentlichung senden ???
Dann beachten Sie bitte, uns die zu veröffentlichenden Artikel bzw. Bekanntmachungen bis zum 29. eines jeden Monats in 
digitaler Form (Diskette) oder als e-mail info@wanzleben-boerde.de zur Verfügung zu stellen.
Fällt der 29. auf ein Wochenende, sollten uns die Beiträge am davorliegenden Freitag vorliegen. Beiträge in anderer Form 
können wir nicht berücksichtigen.

Stadt Wanzleben – Börde 
Bürgermeisterin:   Frau Petra Hort
Markt 1 – 2, 39164 Stadt Wanzleben - Börde
Tel.: 039209 447 – 0
Fax: 030209 447 - 77

Sprechzeiten der Verwaltung  
Montag und Mittwoch geschlossen
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr
  13:30 – 18:00 Uhr
Donnerstag:  09:00 – 12:00 Uhr
  13:30 – 15:00 Uhr
Freitag  09:00 – 12:00 Uhr

Sprechstunde der Schiedsstelle
Herr Enrico Besecke
Sprechstunde: jeden 1. Donnerstag im Monat
von 16:00 - 18:00 Uhr
Roßstraße 44, Zimmer 106, OT Wanzleben
Tel.: 039209 / 447-70

Ortschaft Stadt Wanzleben
Ortsbürgermeister: Herr Sandro Meyer
Roßstraße 44, Zimmer 106, OT Wanzleben
Sprechstunde: mittwochs 17:30 – 18:30 Uhr
Tel.: 039209 / 447 – 70
Funk:  01711229865
Fax.:   039209 / 447 – 77

Ortschaft Bottmersdorf
Ortsbürgermeister:  Herr Hans-Dirk Sill
Walther-Rathenau-Straße 1, OT Bottmersdorf sowie
Dorfstraße 1a, OT Klein Germersleben
Sprechstunde: dienstags 17:00 – 18:00 Uhr, 
im 14-tägigen Wechsel zwischen den Ortsteilen
Tel.: 039209/ 53939

Ortschaft Domersleben
Ortsbürgermeister:  Herr Bernd Meyer
Martin-Selber-Straße 4, OT Domersleben 
Sprechstunde: freitags 16:00 – 18:00 Uhr
Tel.:  039209 / 3114

Ortschaft Dreileben
Ortsbürgermeister:  Herr Gero Herbst
Bördestraße 17, OT Dreileben
Sprechstunde: mittwochs 16:30 – 18:00 Uhr
Tel.:  039293 / 5459
Fax:  039293 / 57591

Ortschaft Eggenstedt
Ortsbürgermeister:  Herr Andy Hotopp
An der Hauptstraße 31, OT Eggenstedt
Sprechstunde: montags 18:00 – 19:30 Uhr
Tel.:  039407 / 93878

Ortschaft Groß Rodensleben
Ortsbürgermeister:  Herr Jürgen Wichert
Bauernstraße 18, OT Groß Rodensleben
Sprechstunde: montags 16:00 – 18:00 Uhr
Tel.:  039293 / 57538

Ortschaft Hohendodeleben
Ortsbürgermeister:         Herr Wolf-Burkhardt Bach
Matthissonstraße 13, OT Hohendodeleben
Sprechstunde: donnerstags 17:00 – 18:00 Uhr
Tel.:  039204 / 64290

Ortschaft Klein Rodensleben
Ortsbürgermeister:  Herr Norbert Hoße
Zum Teich 5, OT Klein Rodensleben
Sprechstunde: donnerstags 18:00 – 19:30 Uhr
Tel.:  039204 / 5432

Ortschaft Stadt Seehausen
Ortsbürgermeister:  Herr Eckhard Jockisch
Friedensplatz 9, OT Seehausen
Sprechstunde: dienstags 16:30 – 18:00 Uhr
Tel.:  015141671820

Ortschaft Zuckerdorf Klein Wanzleben
Ortsbürgermeister:  Herr Horst Flügel
Alte Hauptstraße 39
Sprechstunde: montags 16:00 – 18:00 Uhr
Tel.:  039209 / 50289
Fax:  039209 / 699016
Ortsteil Remkersleben
Lange Hauptstraße 17
Sprechstunde: jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
von 17:00 - 18:00 Uhr
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Für Internetfreunde
Wir möchten darauf hinweisen, dass sich neben einer 
Reihe unserer Ortsteile auch die Stadt Wanzleben - Börde 
im Internet präsentiert.
Unter www.wanzleben-boerde.de können Einwohner und 
Gäste das Amtsblatt sowie Informationen über Historisches, 
Wissenswertes, Amtliches und Aktuelles über die Ortsteile 
der Stadt Wanzleben - Börde abrufen.

Dank ...

Am 7. August fand in Wanzleben die „Endrunde“ zur Landratswahl 2011 statt. 
Wieder waren 17 Wahllokale in der Einheitsgemeinde zu besetzen und die notwendigen Voraussetzungen für einen reibungslosen 
Wahlverlauf zu schaffen.
Dass dies gelang, verdanken wir auch diesmal wieder vielen ehrenamtlichen Helfern in unseren Wahllokalen, die ihre Freizeit 
für dieses Ehrenamt eingesetzt haben. 
Bei ihnen, aber auch bei all jenen, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten, möchte ich mich im Namen der Stadt Wanzleben 
- Börde recht herzlich bedanken. 
Gleichzeitig möchte ich meiner Hoffnung darüber Ausdruck verleihen, dass auch in Zukunft Bürger wieder bereit sind, dabei zu 
sein, uns bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit zu unterstützen. 

Petra Hort
Bürgermeisterin

Kartoffel-/Zwiebelverkauf
Bewährte Qualität zu fairen Preisen
Wo?
Wann?

Was?

"Börde Agrar" GbR, 39164 Bottmersdorf
09.09. bis 24.09.2011
Mo. - Fr. von
Samstag
Einkellerungskartoffeln: Laura, Elfe,
Solara und Belana

8:00 - 16:00 Uhr
8:00 - 12:00 Uhr

Unbedingt die Zeiten vormerken!!!
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Amtlicher Teil
Informationen aus dem Ordnungsamt 

Gesetz
zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren 
(Hundegesetz LSA)

Dieses Gesetz trat am 01.03.2009 in Kraft und gilt für alle Hunde 
in Sachsen-Anhalt, die nach dem 28.02.2009 geboren wurden. 
Des Weiteren gilt dieses Gesetz auch für die Hunde, deren Ge-
fährlichkeit vermutet oder im Einzelfall festgestellt wurde.

Nach dem Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausge-
henden Gefahren, kurz HUNDEGESETZ vom 23.02.2009, 
sind alle Hunde, die nach dem 28.02.2009 geboren wurden, 
beim Tierarzt mit einem Transponder (elektronisch lesbarer 
Mikrochip) zu versehen. Auf diesem Transponder ist eine Kenn-
nummer eingegeben, die das Herkunftsland und die Nummer 
des Hundes dauerhaft enthält.

Was erledige ich wo?

Hundehalterin und Hundehalter müssen
1. von Hunden, die nach dem 28. Februar 2009 geboren 

wurden
2. von Hunden der Rasse Pitbull-Terrier, American-

Staffordshire-Terrier, Staffordshire Bullterrier, Bull-
terrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder 
mit anderen Hunden

3. von Hunden, deren Gefährlichkeit vermutet oder im 
Einzelfall behördlich festgestellt wird

die Aufnahme der Hundehaltung unverzüglich bei der
Stadt Wanzleben - Börde

anmelden. 

Folgende Angaben und Unterlagen sind hierbei zu übermit-
teln:

1. Geschlecht und Geburtsdatum des Hundes – Name des 
Hundes

2. Die Kennnummer des Transponders
3. Rassezugehörigkeit des Hundes oder Angabe der 

Kreuzung des Hundes
4. Name und Anschrift der Hundehalterin oder des Hal-

ters
5. Bescheinigung des Versicherers über das Bestehen 

einer Haftpflichtversicherung
6. Nachweis über die Durchführung eines Wesenstests 

– sozialverträgliches Verhalten des Hundes

Die Anmeldung beinhaltet auch die Anmeldung zur Hundesteu-
er. Über diese Anmeldung erteilt die Stadt Wanzleben - Börde 
eine Bescheinigung.

Nach der Anmeldung des Hundes wird eine Hundesteuermarke 
ausgegeben, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abzu-
geben ist. Die Hundesteuermarke muss beim Ausführen des 
Hundes auf öffentlicher Fläche mitgeführt und auf Verlangen 
den Mitarbeitern des Ordnungsamtes (ausgewiesen durch 
Dienstausweis) oder der Polizei vorgezeigt werden.

Für Hunde, die vor dem 1. März 2009 geboren wurden und 
deren Gefährlichkeit weder widerleglich vermutet wird noch 
im Einzelfall festgestellt worden ist, finden die Regelungen zur 
gesetzlichen Kennzeichnung, Pflichtversicherung und Melde-
pflicht keine Anwendung. 

Die von der Hundehalterin oder dem Hundehalter übermittelten 
Angaben werden in dem Zentralen Hunderegister des Landes 
Sachsen-Anhalt gespeichert.

Die Halterin oder der Halter des Hundes, der im Hunderegister 
gespeichert ist, muss die Stadt Wanzleben - Börde über den Tod 
oder die Abgabe des Hundes unter Angabe des Todes- oder 
Abgabetages, über eine Änderung der Anschrift der Halterin 
oder des Halters sowie über einen Wechsel der Haftpflichtver-
sicherer unterrichten.

Die Halterin oder der Halter des Hundes, der im Hunderegister 
gespeichert ist, muss darüber hinaus bei Aufgabe des Besitzes 
an dem Hund den Namen und Anschrift des neuen Halters, das 
Abhandenkommen des Hundes, An- und Abmeldungen nach § 
9 Abs. 1 und 2 des Meldegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
sowie Anzeige nach § 13 Abs. 2 des Meldegesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt unverzüglich der Stadt Wanzleben - Börde 
mitteilen.
Über die Änderungsmitteilung erteilt die Behörde eine Be-
scheinigung.

An wen muss ich mich wenden?
Steueramt oder das Ordnungsamt 

der Stadt Wanzleben - Börde
Markt 1 - 2

39164 Stadt Wanzleben - Börde

Welche Fristen muss ich beachten?
Der Hundehalter oder die Hundehalterin sind verpflichtet, das 
Tier spätestens sechs Monate nach seiner Geburt durch einen 
Tierarzt mit einem Transponder (Mikrochip) kennzeichnen 
zu lassen.

Spätestens drei Monate nach der Geburt muss eine Haft-
pflichtversicherung über mindestens eine Million Euro für 
Personen- und Sachschäden sowie 50.000 Euro für sonstige Ver-
mögensschäden abgeschlossen und aufrechterhalten werden.

Darüber hinaus haben Halterin oder Halter eines Hundes 
der Rasse Pittbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, 
Staffordshire-Terrier, Bullterrier sowie deren Kreuzungen un-
tereinander oder mit einem anderen Hund innerhalb von sechs 
Monaten ab Beginn der Haltung des Hundes durch die Vorlage 
einer Bescheinigung einer anerkannten sachverständigen Person 
oder Einrichtung über einen Wesenstest nachzuweisen, dass der 
Hund zu sozialverträglichem Verhalten in der Lage ist.

Drei Monate nach der Feststellung der Gefährlichkeit eines 
Hundes im Einzelfall hat die Hundehalterin oder der Hundehalter 
die Unterlagen unverzüglich vorzulegen, die erforderlich sind, 
um das Vorliegen der Erlaubnisvoraussetzungen zu prüfen.
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Rechtsgrundlagen
1. Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehen-

den Gefahren
2. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Vor-

sorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren 
(GefHuGVO)

3. Allgemeine Gebührenordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (AllGO-LSA)

4. Gebührenordnung für Tierärzte (GOT)
5. Kommunale Satzung (Hundesteuersatzungen)

Welche Gebühren fallen an?
Für Amtshandlungen aufgrund des Gesetzes zur Vorsorge gegen 
die von Hunden ausgehenden Gefahren werden Gebühren und 
Auslagen nach der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt erhoben.

Darüber hinaus fallen tierärztliche Gebühren, für die laut Ge-
setz vorgeschriebene Kennzeichnung des Hundes mittels eines 
Transponders an, die je nach Aufwand unterschiedlich hoch sein 
können. Die Gebühren werden nach der Tierärztegebührenord-
nung durch den Tierarzt erhoben.

Die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtver-
sicherung richtet sich nach dem Anbieter (Versicherungsun-
ternehmen).

Was sollte ich noch wissen?
Verstöße gegen Ge- und Verbote des Gesetzes zur Vorsorge 
gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren sind grundsätz-
lich bußgeldbewährt und können mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro geahndet werden.

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch für die gefährlichen 
Hunde, die ihrer Rasse oder ihrem Verhalten nach unter die 
Vorschrift fallen, auch wenn sie vor dem 01.03.2009 geboren 
wurden.

Ihr Ordnungsamt

Informationen für die Bürger:
Baumpflege und Baumbeseitigung 

Ein Problem, mit dem sich alle Kommunen beschäftigen müssen, 
ist das der Pflege und Bewirtschaftung des Baumbestandes.  
Allerdings gibt es hierbei vielfach Unklarheiten über die richtige 
Vorgehensweise, vor allem seitdem die Baumschutzsatzungen 
außer Kraft gesetzt worden sind.
Die nachfolgenden Hinweise sollen die bestehenden Unsicher-
heiten möglichst ausräumen.

Grundsätzlich gehören die Bäume zu dem Grundstück auf dem 
sie sich befinden. Damit ist die Gemeinde für die Bäume zustän-
dig, die sich auf gemeindeeigenen Flächen befinden. Also auf  
Friedhöfen, Sportplätzen, Spielplätzen, Grünanlagen, in Parks, 
im öffentlichen Verkehrsraum u. ä.. Im öffentlichen Verkehrs-
raum ist die Gemeinde auf der Grundlage der Ortsdurchgangs-
richtlinien auch für die Bäume an Kreis-, Landes- und Bundes-
straßen innerhalb der Ortslage verkehrssicherungspflichtig.

Notwendige Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen zur Erhal-
tung der Verkehrssicherheit an Schienenwegen, Straßen, Wegen, 

Plätzen oder Gewässern unterliegen dabei den Regelungen des 
Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG 
LSA).
Darin ist geregelt, dass Unterhaltungs- und Pflegemaßnah-
men in der Zeit vom 1. September bis 14. März durchgeführt 
werden dürfen, aber in der Zeit vom 1. Februar bis zum 30. 
September keine Bäume mit Horsten gefällt werden dürfen. 
Außerdem dürfen in der Zeit vom 15.  März bis zum 31. August 
keine Hecken geschnitten oder gerodet werden.  
Sollen außerhalb der genannten Zeiten entsprechende Maß-
nahmen durchgeführt werden, ist eine Genehmigung bei der 
Unteren Naturschutzbehörde (Landkreis) zu beantragen. 
Diese Regelungen gelten für die Gemeinde und die privaten 
Grundstücksbesitzer gleichermaßen.
Im Zuge der Gefahrenabwehr, wenn also unmittelbar Gefahr im 
Verzug ist, muss natürlich sofort gehandelt werden, dann sind 
erforderliche Genehmigungen nachzuholen.  

In der Regel entscheidet innerhalb der o.g. Zeiträume also der 
Grundstücksbesitzer über die vorgesehenen Pflegemaßnahmen. 
Es sei denn, der betreffende Baum steht unter Naturschutz 
oder ist ein Solitärbaum (z.B. eine ganz besondere Baumart 
wie Platanen, Pyramideneichen o.ä.). In einem solchen Fall ist 
ebenfalls die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde 
erforderlich. 
Diese Regelungen gelten für den Bereich innerhalb der Ortslage. 
Für den Außenbereich ist generell der Landkreis zuständig. 

Ist ein Baum gefällt worden, entscheidet der Besitzer des Bau-
mes über die Verwendung des anfallenden Holzes. 
Dies gilt auch für die Gemeinde. Sie kann das Holz selbst 
verwerten (was eher selten ist), entsorgen lassen oder interes-
sierten Bürgern zur Verfügung stellen und so die Kosten für die 
Entsorgung sparen.

Stadt Wanzleben – Börde 
Folgende Wohnungen stehen ab sofort zur Vermietung frei:

OT Hohendodeleben
Schleibnitzer Str. 11; 1. OG re.
2 Zimmer, Küche, separates Bad (Dusche mit WC im Treppen-
haus),  Wohnfläche ca. 44,50 m², zzgl. 1 Verschlag (Dachboden) 
und 1 Kellerraum

 Einzelmiete 178,00 Euro
 Vorauszahlung für Betriebskosten 46,00 Euro
 Vorauszahlung für Wärme und Warmwasser 46,00 Euro
 monatliche Gesamtmiete 270,00 Euro

Schleibnitzer Str.11; DG li. 
2 Zimmer, Küche, separates Bad (Dusche mit WC im Treppen-
haus), Wohnfläche ca. 36,74 m², 

 Einzelmiete 147,00 Euro
 Vorauszahlung für Betriebskosten 40,00 Euro
 Vorauszahlung für Wärme und Warmwasser    43,00 Euro
 monatliche Gesamtmiete 230,00 Euro   

Magdeburger Str. 54, DG li.
2 Zimmer, Küche, separates Bad (Dusche mit WC) im Treppen-
haus, Wohnfläche ca. 35,27 m², zzgl. 1 Verschlag (Dachboden) 
und 1 Kellerraum
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 Einzelmiete 141,50 Euro
 Vorauszahlung für Betriebskosten 38,50 Euro
 Vorauszahlung für Wärme und Warmwasser   42,00 Euro

 monatliche Gesamtmiete 222,00 Euro  

OT Bottmersdorf
Dr.-Hübener.-Str. 16; EG re.
3 Zimmer, Küche, Bad mit WC, mit einer Wohnfläche ca. 
48,00 m²,

 Einzelmiete 145,00 Euro
 Vorauszahlung für Betriebskosten 50,00 Euro
 monatliche Gesamtmiete 195,00 Euro

Dr.-Hübener.-Str. 16; EG li.
2 Zimmer, Küche, Bad mit WC, mit einer Wohnfläche ca. 
48,80 m²,

 Einzelmiete 147,00 Euro
 Vorauszahlung für Betriebskosten 50,00 Euro
 monatliche Gesamtmiete 197,00 Euro  

Weitere Informationen über:
 Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH, 
 Herr Kriegler Telefon 039209/6720

Stadt Wanzleben - Börde, den 28.07.2011

Petra Hort
Bürgermeisterin

Bekanntmachung von Beschlüssen des Stadtrates 
der Stadt Wanzleben - Börde
    
Die  Beschlüsse über die Bestätigung der Jahresrechnungen 
2009 und die Entlastung der Bürgermeisterin der Stadt Wanz-
leben - Börde für die 

Ortschaften Zuckerdorf Klein Wanzleben
und

Wanzleben
werden gemäß § 170 (3) GO LSA öffentlich bekannt ge-
macht.

Im Zeitraum vom 16. August 2011 bis zum 30. August 2011 
liegen die Jahresrechnungen 2009 während der Öffnungszeiten 
der Stadt Wanzleben - Börde, Markt 1 - 2, Zimmer 305, zur 
Einsichtnahme aus.

Stadt Wanzleben - Börde, 25. Juli 2011

Petra Hort
Bürgermeisterin

Bekanntmachung von Beschlüssen des Stadtrates 
der Stadt Wanzleben - Börde

- Beschluss des Stadtrates an die Gesellschafterver-
sammlung der Entlastung des Geschäftsführers und 
des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 der 
Stadtwerke Wanzleben GmbH zuzustimmen

     
- Beschluss des Stadtrates an die Gesellschafterver-

sammlung dem Jahresabschluss und Lagebericht 
der Stadtwerke Wanzleben GmbH für das Ge-
schäftsjahr 2010 zuzustimmen

- Beschluss des Stadtrates an die Gesellschafterver-
sammlung das Jahresergebnis 2010 (Jahresüber-
schuss in Höhe von 53.453,71 Euro) der Stadtwerke 
Wanzleben GmbH auf neue Rechnungen vorzutra-
gen

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Im Zeitraum vom 16. August 2011 bis zum 30. August 2011 
liegt der Jahresabschluss während der Geschäftszeiten der Stadt-
werke Wanzleben GmbH, Johann - Wolfgang - von - Goethe 
- Straße 17, zur Einsichtnahme aus.

Stadt Wanzleben - Börde, 25. Juli 2011

Petra Hort 
Bürgermeisterin

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
Otto-von-Guericke-Straße 15  • 39104 Magdeburg

Magdeburg, 08.08.2011

Offenlegung

gemäß § 12 Absatz 3 Vermessungs- und Geoinformations-
gesetz Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 18.05.2010 (GVBL. LSA S.340)

Für die Gemarkung: Klein Rodensleben     
Fluren: 1, 2 und 3                                                        

in der Einheitsgemeinde  Stadt Wanzleben - Börde 

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters hinsichtlich 
der Flurstücke und Gebäude aus Anlass der Übernahme der 
Ergebnisse einer umfangreichen Erneuerung des Liegen-
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Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – Börde ; Gemarkung Klein Rodensleben Fluren 1 - 3 

Offenlegung umfangreiche Erneuerung PE – 99.482 – 2008 - 38 
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schaftskatasters verändert. Das Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

die für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der 
umfangreichen Erneuerung (Gemarkungsnamen, Flurnum-
mern, Flurstücksnummern, Flurstücksgrenzen, Grenzpunkte 
und Gebäudegrundrisse) in dem oben genannten Bereich 
in das Liegenschaftsbuch und die Liegenschaftskarte über-
nommen.

Das Gebiet ist in der beigefügten Übersichtskarte gekenn-
zeichnet.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nut-
zungsberechtigten werden diese Veränderungen des Liegen-
schaftskatasters durch die Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in 
der Zeit 

vom 22.08.2011  bis  23.09.2011

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und 
Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Otto-von-Guericke-Straße 15, 39104 Magdeburg 

während der Besuchszeiten
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
und nach Vereinbarung        
zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um 
eine vorherige telefonische
Terminvereinbarung unter der unten genannten Telefonnummer 
gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen im Liegenschaftsbuch und in der 
Liegenschaftskarte, die durch die Übernahme der für das Lie-
genschaftskataster relevanten Ergebnisse der umfangreichen 
Erneuerung entstanden sind, kann innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der oben angegebenen Offenlegungsfrist Klage erhoben 
werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht 
Magdeburg in 39104 Magdeburg, Breiter Weg 203-206 ein-
zulegen.

Im Auftrag
gez. Manuela Brands

Auskunft und Beratung
Telefon: 0391 567-8585
Fax:      0391 567-8686

E-Mail: service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
Internet: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – Börde ; Gemarkung Klein Rodensleben Fluren 1 - 3 

Offenlegung umfangreiche Erneuerung PE – 99.482 – 2008 - 38 
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Information der Stadt Wanzleben – Börde 
über den Ausbau  – Erneuerung der Teileinrichtungen Fahrbahn / Gosse mit Ausbau der Nebenberei-
che, Anpassung der Kreuzungsbereiche –  für den Ortsteil Groß Rodensleben 

Die Stadt Wanzleben - Börde beabsichtigt im September 2011 (38. Kalenderwoche) mit der straßenbaulichen Maßnahme zu 
beginnen.

1. Erhebung von Beiträgen:

Zur Deckung ihres Aufwandes erhebt die Stadt Wanzleben - Börde einmalige Straßenausbaubeiträge für die erforderliche Her-
stellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung ihrer Verkehrsanlagen.
Die sachliche Beitragspflicht entsteht mit Beendigung der Baumaßnahme.
Rechtsgrundlage hierfür ist § 6 Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 
(GVBl. LSA S. 406), in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung eines einmaligen Stra-
ßenausbaubeitrages in der Gemeinde Groß Rodensleben (SABS) vom 29. Oktober 2003. 

Die von der Stadt Wanzleben - Börde bereitgestellten Kosten für diese Baumaßnahmen belaufen sich nach Kostenschätzung 
auf:

öffentliche Verkehrsanlage
(Straße mit starkem innerörtlichen 
Verkehr gemäß Straßenhierarchie)

voraussichtl. Aus-
baukosten insge-

samt

davon
voraussichtl. 

umlagefähiger 
Aufwand für
die Anlieger

mit 30 %

davon
voraussichtl. 

umlagefähiger 
Aufwand für
die Anlieger

mit 40 %

davon
voraussichtl. 

umlagefähiger 
Aufwand für
die Anlieger

mit 50 %

Lange Straße
(von der Einmündung Teichstraße  
bis zur Kreuzung Schäferwinkel / 
Buttenkrug)

188.478,00 Euro 45.296,59 Euro 7.675,09 Euro 9.150,82 Euro

voraussichtliche Beitragssätze je 
Quadratmeter Grundstücksfläche

1,40 Euro 0,25 Euro 0,35 Euro

Durch Multiplikation der voraussichtlichen Beitragssätze mit Ihrer Grundstücksfläche erhalten Sie die ungefähr zu erwartende 
Beitragsschuld. Hinzu kommen jedoch eventuelle Zuschläge im Sinne der §§ 6 und 7 SABS, beispielsweise wegen gewerblicher 
Nutzung des Grundstückes oder mehrgeschossiger Bebauung.

Allgemeine Hinweise zur Beitragserhebung:
Beitragspflichtig sind die Eigentümer von Grundstücken, welche im Abrechnungsgebiet der jeweils vorgenannten öffentlichen 
Verkehrsanlagen  liegen. 
Eigentümer des Grundstückes ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides als Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen ist. Dem gleichgestellt sind Erbbauberechtigte, Wohnungs- und Teileigentümer, Inhaber eines dinglichen Nutzungs-
rechtes. 

2. Grundstückszufahrten

Sollte im Rahmen der straßenbaulichen Maßnahme gleichzeitig Anpassungsarbeiten bzw. der Ausbau der Grundstückszufahrten / 
Grundstückszuwegungen notwendig sein, so sind diese auf Grund der Bestimmungen des § 16 Abs. 1 des Straßengesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (StrG LSA) Mehraufwendungen, die aus den umlagefähigen Straßenausbaukosten herauszurechnen sind. 
Als Mehraufwendungen sind all jene Kosten zu verstehen, welche über die normale Herstellung der Verkehrsanlage hinaus ent-
standen sind.
Diese Mehrkosten sind vom Grundstückseigentümer zu 100 % selbst zu tragen.

Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an das Bauamt der Stadt Wanzleben - Börde, Ortsteil Wanzleben, Roßstraße 
44 in 39164 Stadt Wanzleben - Börde.

Petra Hort
Bürgermeisterin
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Information der Stadt Wanzleben - Börde 
über den Ausbau  - Erneuerung der Teileinrichtungen Gehweg und Beleuchtung in der Umgehungs-
straße und Gestaltung des Vorplatzes am Sportplatz - für den Ortsteil Bottmersdorf 

Die Stadt Wanzleben - Börde beabsichtigt Ende August 2011 (34./35. Kalenderwoche) mit den straßenbaulichen Maßnahmen 
zu beginnen.

1. Erhebung von Beiträgen:

Zur Deckung ihres Aufwandes erhebt die Stadt Wanzleben - Börde für den Ortsteil Bottmersdorf wiederkehrende Straßenausbau-
beiträge für die erforderliche Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung ihrer Verkehrsanlagen.
Die Beitragsschuld entsteht jeweils mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Kalenderjahr.
Rechtsgrundlage hierfür ist § 6a Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. 
LSA S. 406), in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für 
die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Bottmersdorf für die Abrechnungseinheit Bottmersdorf vom 28. Oktober 2003. 

Die von der Stadt Wanzleben - Börde bereitgestellten Kosten für diese Baumaßnahmen belaufen sich nach Kostenschätzung 
auf:

öffentliche Verkehrsanlagen
voraussichtl. 
Ausbaukosten 
insgesamt

davon
voraussichtlicher 
umlagefähiger 
Aufwand für
die Anlieger 

voraussichtlicher
Beitragssatz
je Quadratmeter 
Grundstücksfläche

-Umgehungsstraße
-Gestaltung Vorplatz am Sportplatz 137.000,00 Euro 64.116,00 Euro 0,25 Euro

Durch Multiplikation der voraussichtlichen Beitragssätze mit Ihrer Grundstücksfläche erhalten Sie die ungefähr zu erwartende 
Beitragsschuld. Hinzu kommen jedoch eventuelle Zuschläge, beispielsweise wegen gewerblicher Nutzung des Grundstückes oder 
mehrgeschossiger Bebauung.

Allgemeine Hinweise zur Beitragserhebung:
Beitragspflichtig sind die Eigentümer von Grundstücken, welche in der festgelegten Abrechnungseinheit Bottmersdorf  liegen. 
Eigentümer des Grundstückes ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides als Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen ist. Dem gleichgestellt sind Erbbauberechtigte, Wohnungs- und Teileigentümer, Inhaber eines dinglichen Nutzungs-
rechtes. 

2. Grundstückszufahrten

Sollte im Rahmen der straßenbaulichen Maßnahme gleichzeitig Anpassungsarbeiten bzw. der Ausbau der Grundstückszufahrten / 
Grundstückszuwegungen notwendig sein, so sind diese auf Grund der Bestimmungen des § 16 Abs. 1 des Straßengesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (StrG LSA) Mehraufwendungen, die aus den umlagefähigen Straßenausbaukosten herauszurechnen sind. 
Als Mehraufwendungen sind all jene Kosten zu verstehen, welche über die normale Herstellung der Verkehrsanlage hinaus ent-
standen sind.
Diese Mehrkosten sind vom Grundstückseigentümer zu 100 % selbst zu tragen.

Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an das Bauamt der Stadt Wanzleben - Börde, Ortsteil Wanzleben, Roßstraße 
44 in 39164 Stadt Wanzleben - Börde.

Petra Hort
Bürgermeisterin
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Nichtamtlicher Teil

Veranstaltungen der Ortschaft Zuckerdorf Klein Wanzleben

August
jeden Mittwoch  Dienstabend der FFw Klein Wanzleben  18:00 Uhr
jeden ersten Sonntag im Monat, Abendmahlgottesdienst   Pfarrhaus 
25.08. Vorstandssitzung im Sportlerheim  19:30 Uhr SG Empor

September
jeden Mittwoch  Dienstabend der FFw Klein Wanzleben  18:00 Uhr
jeden ersten Sonntag im Monat, Abendmahlgottesdienst   Pfarrhaus 
03.09.  Fest der Vereine/Kinderfest, Festzelt/Bürgerhaus 20:00/10:00 Uhr Vereine/Kita Remk.
08.09.  Jahreshauptversammlung Abt. Fußball im Sportlerheim  20:00 Uhr  SG Empor
09.09.  Bastelnachmittag  13:30 Uhr  Hort
10.09.  140 Jahre FF Klein Wanzleben Festplatz   FF Klein Wanzleben
12.09.  Ortschaftsratssitzung im Sportlerheim  19:00 Uhr  Ortsbürgermeister
17.09.  Gewässerpflege, Pumpstation Kl. Wanzleben  09:00 Uhr Anglerverein

140 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Zuckerdorf Klein Wanzleben

Die Feuerwehr Klein Wanzleben möchte zu ihrer 140-Jahrfei-
er folgende Termine bekannt geben: 

Samstag, 20.08.2011 
10:00 Uhr  Umzug der geladenen Wehren durch den Ort mit
 anschließender Feierstunde auf dem Hof der
 Feuerwehr

Samstag, 10.09.2011   
10:00 Uhr  auf der Festwiese
 8. Treffen historischer Feuerwehrtechnik 
 Vorführung der Einsatzabteilung, Vorführung der
 Jugendfeuerwehr, 
 Vorführung der Schule, Geschichte der Feuer-
 wehr Klein Wanzleben, Spiel und Spaß für die
 Kleinen, Zuckerwatte von der Nordzucker AG
14:00 Uhr  Umzug mit der historischen Feuerwehrtechnik 
 durch den Ort 
 
Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Sehr geehrte Bürger,

auch zum diesjährigen Weihnachtsfest sucht die Stadt 
Wanzleben - Börde für den Marktplatz in Wanzleben 
wieder einen Weihnachtsbaum.

Möchten Sie Ihren Baum dafür kostenfrei zur Verfügung 
stellen, sollte er folgende Eigenschaften besitzen:

- stattliche Größe
- gerade gewachsen
- keine kahlen Stellen
- es muss möglich sein, den Baum auf einen LKW 
  zu laden und abzutransportieren
- Befahrbarkeit mit LKW muss gewährleistet sein.

Angebote bitte unter der Tel.-Nr. 039209 / 44713 oder 
rekt im Rathaus der Stadt Wanzleben - Börde abgebe
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Veranstaltungen der Ortschaft Domersleben

August
jeden 1. Mittwoch  Versammlung Jägerschaft Lindenkrug 
jeden Montag 13:30 - 14:30 Uhr  DRK-Seniorensportgruppe Turnhalle 
jeden Dienstag   14:00 - 16:00 Uhr  Spielenachmittag (Volkssolidarität) Kulturhaus
jeden Mittwoch  14:00 - 16:00 Uhr  Handarbeiten (Volkssolidarität) Kulturhaus 
jeden letzten Dienstag   Förderverein - Vorstandssitzung Lindenkrug
19.08.2011 17:00 - 20:00 Uhr  Blutspende im Kulturhaus DRK Wanzleben
20.08.2011  20:00 Uhr  Klubtanz (Volkssolidarität)  Kulturhaus
24.08.2011  19:30 Uhr Ortschaftsratssitzung Kulturhaus
    
September
jeden 1. Mittwoch   Versammlung Jägerschaft Lindenkrug 
jeden Montag  13:30 - 14:30 Uhr  DRK-Seniorensportgruppe Turnhalle 
jeden Dienstag   14:00 - 16:00 Uhr  Spielenachmittag (Volkssolidarität) Kulturhaus
jeden Mittwoch  14:00 - 16:00 Uhr  Handarbeiten (Volkssolidarität) Kulturhaus 
jeden letzten Dienstag   Förderverein - Vorstandssitzung Lindenkrug

Veranstaltungen der Ortschaft Wanzleben

August
Jeden Montag Romménachmittag 13:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Montag Spielenachmittag 14:30 Uhr DRK-Begegnungsstätte
Jeden 1. Dienstag im Monat  Bowling 09:30 Uhr  Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Dienstag Seniorensport 13:30 Uhr DRK-Begegnungsstätte
Jeden Mittwoch Handarbeitsnachmittag   14:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
14-tägig Mittwochs Rommé-Nachmittag 14:30 Uhr DRK-Begegnungsstätte
Jeden 3. Mittwoch im Monat  Bingo 14:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Donnerstag Chor 13:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
Jeden 2. Donnerstag im Monat gr. Seniorennachmittag 14:00 Uhr DRK-Begegnungsstätte
Jeden 2. Freitag im Monat  Züchtertreffen 19:30 Uhr Kleintierzuchtverein G 366
 Schwimmen im Spaßbad  Volkssolidarität Wanzleben
26.08. - 28.08.   Großes Dressur- und Springturnier, DM/SM u. Voltigieren Reiterhof Müller  

September
Jeden Montag Romménachmittag 13:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Montag Spielenachmittag 14:30 Uhr DRK-Begegnungsstätte
Jeden 1. Dienstag im Monat  Bowling 09:30 Uhr  Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Dienstag Seniorensport 13:30 Uhr DRK-Begegnungsstätte
Jeden Mittwoch Handarbeitsnachmittag   14:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
14-tägig Mittwochs Rommé-Nachmittag 14:30 Uhr DRK-Begegnungsstätte
Jeden 3. Mittwoch im Monat  Bingo 14:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Donnerstag Chor 13:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
Jeden 2. Donnerstag im Monat gr. Seniorennachmittag 14:00 Uhr DRK-Begegnungsstätte
Jeden 2. Freitag im Monat Züchtertreffen 19:30 Uhr Kleintierzuchtverein G 366
 Schwimmen im Spaßbad  Volkssolidarität Wanzleben
06.09.   12:00 Uhr, Stadtrundfahrt in Braunschweig Seniorenverband BRH
08.09. - 12.09.  Reise nach Dagebüll in Nordfriesland direkt am Wattenmeer Sozialverband Wanzleben
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Deutscher Kinderschutzbund KV Börde e.V.                                              
„Dienstagsrunde“

in der
Familienwerkstatt
Immer dienstags

9.30 Uhr - 11.30 Uhr
Die erfahrene Hebamme Frau Gericke lädt jeden Dienstag mit Hilfe des Kinderschutzbundes und der Stadt 
Wanzleben zu einem kostenlosen Frühstück ein. Wir wünschen uns einen regen Erfahrungsaustausch junger Muttis. 
Wir möchten Tipps und Hinweise geben, um alle Beteiligten bei täglich anfallenden Problemen zu unterstützen. 
Von diesem regen Erfahrungsaustausch der jungen Familien mit Frau Gericke und den Sozialpädagogen des 
Kinderschutzbundes erhoffen wir uns ein tolles und kreatives Miteinander. Wird diese gewonnene Kreativität 
in den Familien weitergelebt, ist das für uns der beste Beweis dafür, dass unsere Arbeit sinnvoll angenommen 
wird. Denn wir sind der Meinung, das es für alle Probleme eine Lösung gibt. Für alle Sorgen gibt es bei uns einen 
Ansprechpartner. In diesem Sinne laden wir Sie ein, uns in unserer Einrichtung zu besuchen.

Wo?   Haus der Vereine
Lange Straße 8/ Raßbachplatz 1
Wanzleben

Deutscher Kinderschutzbund KV Börde
Waldring 113c
39340 Haldensleben
Tel: 03904/724527
mail:dksb-bk@gmx.de

Veranstaltungen der Ortschaft Seehausen

August
jeden Montag 16:30, 17:30, 18:30 Uhr, Rehasportgruppe im Sportiv  Reha-Sport-Bildung e.V.
jeden Montag und Donnerstag 13:30 Uhr,  im Anbau des „Sonnensaals“ Volkssolidarität
jeden 1. Montag  Mitgliederversammlung auf dem Schießplatz Schützenverein
jeden Dienstag 15:30 Uhr,  Rehasportgruppe im Sportiv  Reha-Sport-Bildung e.V.
jeden 1. und 3. Dienstag  19:00 Uhr,  Dienstabend der Freiwilligen Feuerwehr
jeden Mittwoch  9:30, 10:00, 11:00 Uhr,  Rehasportgruppe im Sportiv          Reha-Sport-Bildung e.V.
jeden Mittwoch 18:30 Uhr,  im Anbau des „Sonnensaals“ Laurentiuschor
jeden letzten Donnerstag 19:00 Uhr,  Vorstandssitzung im Sportlerheim SV Seehausen
jeden Freitag  9:30, 10:30,15:30 Uhr,  Rehasportgruppe im Sportiv          Reha-Sport-Bildung e.V.
jeden letzten Freitag  Vorstandssitzung auf dem Schießplatz Schützenverein
31.08.2011  Blutspende in der Grundschule DRK Wanzleben
    
September
jeden Montag 16:30, 17:30, 18:30 Uhr, Rehasportgruppe im Sportiv Reha-Sport-Bildung e.V.
jeden Montag und Donnerstag 13:30 Uhr,  im Anbau des „Sonnensaals“ Volkssolidarität
jeden 1. Montag  Mitgliederversammlung auf dem Schießplatz Schützenverein
jeden Dienstag  15:30 Uhr,  Rehasportgruppe im Sportiv  Reha-Sport-Bildung e.V.
jeden 1. und 3. Dienstag  19:00 Uhr, Dienstabend der Freiwilligen Feuerwehr
jeden Mittwoch  9:30, 10:00, 11:00 Uhr,  Rehasportgruppe im Sportiv          Reha-Sport-Bildung e.V.
jeden Mittwoch 18:30 Uhr,  im Anbau des „Sonnensaals“ Laurentiuschor
jeden letzten Donnerstag 19:00 Uhr,  Vorstandssitzung im Sportlerheim SV Seehausen
jeden Freitag  9:30, 10:30, 15:30 Uhr,  Rehasportgruppe im Sportiv          Reha-Sport-Bildung e.V.
jeden letzten Freitag  Vorstandssitzung auf dem Schießplatz Schützenverein
15.09.2011 19:00 Uhr Ortschaftsratssitzung Friedensplatz 9

Veranstaltungen der Ortschaft Groß Rodensleben

August
Jeden 1. und 3. Montag im Monat 16:00 – 18:00 Uhr, Dorfbibliothek, Bauernstraße 18   Landfrauen
26.08.2011   Blutspende im Gerätehaus der FF    DRK Wanzleben

September
Jeden 1. und 3. Montag im Monat 16:00 – 18:00 Uhr, Dorfbibliothek, Bauernstraße 18   Landfrauen
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Veranstaltungen der Ortschaft Bottmersdorf

August
Jeden ersten Montag   14:00 Uhr, Treff der Senioren  Volkssolidarität Bottmersdorf
Jeder zweite Donnerstag  14:00 Uhr, Treff der Senioren         Volkssolidarität Klein Germersleben

September
Jeden ersten Montag   14:00 Uhr, Treff der Senioren  Volkssolidarität Bottmersdorf
Jeder zweite Donnerstag  14:00 Uhr, Treff der Senioren         Volkssolidarität Klein Germersleben

Veranstaltungen der Ortschaft Hohendodeleben

August
Jeden Montag   19:30 Uhr, Volleyball     SG „Grün Weiß“ e. V. 
Jeden Dienstag    15:00 Uhr, Senioren-Gymnastik     SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden Dienstag   16:30 Uhr, Fußball (E-Jugend)     SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden Dienstag und Donnerstag 17:30 Uhr, Handball (weibl. Jugend)   SG „Grün Weiß“ e. V. 

19:00 Uhr, Handball (Frauen)    SG „Grün Weiß“ e. V. 
Jeden Mittwoch    16:00 Uhr, Fußball (E- und F-Jugend)   SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden Mittwoch    19:00 Uhr, Aerobic      SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden Freitag    14:00 Uhr, Leichtathletik      SG „Grün Weiß“ e. V. 
Jeden Freitag    15:30 Uhr, Uni Hockey      SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden Freitag    20:00 Uhr, Familiensport      SG „Grün Weiß“ e. V. 
Jeden Samstag    16:00 Uhr, Badminton      SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden Sonntag   10:00 Uhr, Laufgruppe     SG „Grün Weiß“ e. V. 
Jeden Sonntag    10:00 Uhr, Kindersport      SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden 2. Donnerstag  im Monat 15:00 Uhr, Plattnachmittag, Gemeindezentrum  De Plattspreeker 
18.08.2011    19:30 Uhr, Ortschaftsratssitzung    Gemeindezentrum

September
Jeden Montag   19:30 Uhr, Volleyball     SG „Grün Weiß“ e. V. 
Jeden Dienstag    15:00 Uhr, Senioren-Gymnastik     SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden Dienstag   16:30 Uhr, Fußball (E-Jugend)     SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden Dienstag und Donnerstag 17:30 Uhr, Handball (weibl. Jugend)   SG „Grün Weiß“ e. V. 

19:00 Uhr, Handball (Frauen)    SG „Grün Weiß“ e. V. 
Jeden Mittwoch    16:00 Uhr, Fußball (E- und F-Jugend)   SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden Mittwoch    19:00 Uhr, Aerobic      SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden Freitag    14:00 Uhr, Leichtathletik      SG „Grün Weiß“ e. V. 
Jeden Freitag    15:30 Uhr, Uni Hockey      SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden Freitag    20:00 Uhr, Familiensport      SG „Grün Weiß“ e. V. 
Jeden Samstag    16:00 Uhr, Badminton      SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden Sonntag   10:00 Uhr, Laufgruppe     SG „Grün Weiß“ e. V. 
Jeden Sonntag    10:00 Uhr, Kindersport      SG „Grün Weiß“ e. V.
Jeden 2. Donnerstag  im Monat 15:00 Uhr, Plattnachmittag, Gemeindezentrum  De Plattspreeker 
03.09.2011   Vereinssportfest       SG „Grün Weiß“ e. V. 

Schmunzelecke

Wohin mit dem Kind?
Sorgerechtsstreit vor Gericht.
Die Frau schreit: „Euer Ehren, ich brachte das Kind unter großen Schmerzen zur Welt. Ich sollte das Sorgerecht bekom-
men!“
Der Richter dreht sich zum Mann und fragt: „Was haben Sie dazu zu sagen?“
Er antwortet: „Euer Ehren, wenn ich eine Münze in einen Getränkeautomaten hineinwerfe und eine Coke kommt heraus, 
wem gehört sie dann – dem Getränkeautomaten oder mir?“
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Gottesdienste und Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinden
Groß Rodensleben, Klein Rodensleben, Hohendodeleben, Domersleben und
Schleibnitz in der Zeit vom  20.08. bis 15.09.11   

August
Sa   20. 08.  13:00 Uhr Trauung in Hohendodeleben Eheleute Richter/Kamid

 17:00 Uhr Gottesdienst in Hemsdorf
So  21. 08.  10:00 Uhr Gottesdienst in Domersleben mit musikalischem Brunch
    14:00 Uhr Fest für junge Familien in Hohendodeleben
Mi  24.08.  19:00 Uhr Bibelkreis in Groß Rodensleben
So  28.08.  10:00 Uhr Gottesdienst in Schleibnitz
    14:00 Uhr zentraler Gottesdienst zum Schulanfang und Taufe von Liz Ruloff 

 in Groß Rodensleben
    17:00 Uhr Gottesdienst in Klein Rodensleben
Mo  29.08.  17:30 Uhr Jungbläserprobe in Groß Rodensleben
    18:30 Uhr Posaunenchorprobe in  Groß Rodensleben
Di  30.08.  09:30 Uhr Seniorentanz in Groß Rodensleben
Mi  31.08.  14:00 Uhr Nachmittagskreis in Groß Rodensleben
    13:40 Uhr Abholung aus Klein Rodensleben

September
Fr  02.09.  19:00 Uhr Konfirmanden-Elternabend in Groß Rodensleben
So  04.09.  10:00 Uhr Gottesdienst in Domersleben

      Gemeindeausflug nach Dessau / Matthissonausstellung und zum Wörlitzer Park 
 Um Anmeldung wird gebeten! Tel: 039293/5206

 Mo 05.09.  14:30 Uhr Frauenkreis in Hohendodeleben
    14:00 Uhr Abholung von Domersleben
    14:10 Uhr Abholung von Schleibnitz

 17:30 Uhr Jungbläserprobe in Groß Rodensleben
    18:30 Uhr Posaunenchorprobe in  Groß Rodensleben
Di  06.09.  09:30 Uhr Seniorentanz in Groß Rodensleben     
Mi  07.09.  19:00 Uhr Bibelkreis in Groß Rodensleben
So  11. 09.   10:00 Uhr Gottesdienst in Schleibnitz
    10:00 Uhr Gottesdienst in Bergen
    14:00 Uhr Konzert und Lesung mit Ludwig Schumann in Klein Rodensleben 
Mo  12.09.  17:30 Uhr Jungbläserprobe in Groß Rodensleben
    18:30 Uhr Posaunenchorprobe in  Groß Rodensleben
Di  13.09.  09:30 Uhr Seniorentanz in Groß Rodensleben 
Mi  14.09.  19:00 Uhr Bibelkreis in Groß Rodensleben

Gottesdienste und Veranstaltungen der evangelischen Kirchgemeinde 
St. Jacobi in Wanzleben vom 14.08.11 bis 18.09.11

August 2011
So  14.08.   10:00 Uhr Gottesdienst im ABZ
So  21.08.   10:00 Uhr   Gottesdienst
Mi  24.08.   14:30 Uhr  Nachmittagskreis Im Gemeinderaum
Sa  27.08.   17:00 Uhr  Orgelkonzert in der Kirche mit Martin Schulze
So  28.08.   10:00 Uhr  Familiengottesdienst zum Schulanfang

September 2011
So  04.09.   10:00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl
So  11.09.   10:00 Uhr  Global Workship

Die Termine für den Konfirmandenunterricht sind bitte im Pfarrhaus unter 039209/3006 zu erfragen.
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Bottmersdorf / Klein Germersleben
am 01.09.  Weber, Ursula zum 80.
am 03.09.  Liehr, Marie zum 77.
am 04.09.  Weigert, Hermann zum 75.
am 14.09.  Franke, Gertrud zum 85.
am 28.09.  Tüfer, Ella zum 85.

Domersleben
am 14.09.  Hammerschmidt, Robert zum 74.
am 20.09.  Reichmann, Horst  zum 71.
am 27.09.  Schünemann, Karin zum 73.
am 29.09.  Andre, Albert zum 82.
am 29.09.  Siefert, Horst zum 77.
am 30.09.  Rettig, Gerd zum 72.
am 30.09.  Rettig, Ingrid zum 70.

Dreileben
am 04.09.  Deike, Friedrich zum 87.
am 04.09.  Niemann, Rudolf zum 74.
am 13.09.  Schröder, Manfred zum 73.
am 15.09.  Röhr, Anneliese zum 84.
am 18.09.  Lohse, Horst zum 78.
am 19.09.  Trümper, Winfried zum 76.
am 20.09.  Wesche, Maria zum 76.
am 24.09.  Neugebauer, Helga zum 84.
am 29.09.  Grunert, Margarete zum 86.
am 29.09.  Spiegel, Erika  zum 70.

Eggenstedt
am 13.09.  Heinz, Wolfgang zum 74.
    
Groß Rodensleben / Hemsdorf / Bergen
am 03.09.   Braumann, Hilda zum 71.
am 04.09.  Feldmann, Inge zum 80.
am 07.09.  Heidecker, Ingeborg zum 77.
am 08.09.  Kuthe, Ilse zum 79.
am 08.09.  Olejnik, Elfriede zum 73.
am 09.09.  Krüper, Gerhard zum 80.
am 10.09.  Wegerdt, Gerlinde zum 81.
am 12.09.   Heidicke, Günter zum 70.
am 13.09.  Helmecke, Sigrid zum 72.
am 18.09.  Hübner, Lieselotte zum 71. 
am 20.09.  Ganzer, Ilse zum 73.
am 26.09.  Hosenthien, Gerda zum 77.
am 21.09.   Nachtigall, Dora zum 70.
am 30.09.  Lüder, Heinz Fritz zum 78.
am 30.09.   Krone, Walter zum 71. 

Hohendodeleben
am 02.09.  Kunze, Margarete zum 76.
am 03.09.  Spieß, Werner zum 74.
am 05.09.  Wilke, Martha zum 73.

Die Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben-
Börde übermittelt den Jubilaren für den 
Monat September 2011 Glückwünsche zu 
ihrem Ehrentag und alles Gute für den 
weiteren Lebensweg.

am 05.09.   Göbel, Karin  zum 70.
am 08.09.  Krone, Heinz zum 76.
am 09.09.  Pietrzak, Ingeburg zum 83.
am 09.09.  Kuthe, Rosa zum 72.
am 11.09.   Lindner, Rudolf zum 70.
am 12.09.  Wagner, Edgar zum 74.
am 14.09.  Altensleben, Ingrid zum 74.
am 15.09.   Bierstedt, Walter zum 70.
am 16.09.  Hoheisel, Elisabeth zum 73.
am 17.09.   Herbst, Jordano zum 71.
am 18.09.  Hillebrandt, Charlotte zum 82.
am 18.09.  Berheine, Fredi zum 80.
am 19.09.  Pietzonka, Martin zum 76.
am 19.09.   Heinemann, Inge zum 70.
am 23.09.   Eiserbeck, Dieter  zum 71.
am 28.09.  Bierstedt, Otto zum 79.
am 28.09.  Wagner, Lissi zum 77.

Klein Rodensleben
am 06.09.  Voigt, Elisabeth zum 83.
am 09.09.   Blech, Margot zum 70.
am 11.09.  Blech, Barbara  zum 71.
am 11.09.   Blech, Adelheid  zum 71. 
am 21.09.  Hübner, Sieghard zum 73.
am 26.09.   Blech, Hermann zum 70.

Zuckerdorf Klein Wanzleben / Remkersleben / 
Meyendorf
am 01.09.  Bruß, Deuthold zum 90.
am 01.09.  Schönecker, Gerlinde zum 88.
am 02.09.  Lange, Frieda zum 89.
am 02.09.  Wegner, Karl-Heinz  zum 71. 
am 04.09.  Thielecke, Horst zum 77.
am 05.09.   Groth, Klaus-Jürgen  zum 70.
am 06.09.  Telschow, Peter zum 70.
am 06.09.  Wartmann, Ruth zum 75.
am 07.09.  Bormann, Ernst zum 70.
am 07.09.   Haenschke, Brunhilde  zum 84. 
am 08.09.  Bartel, Marga zum 70.
am 08.09.  Bley, Erna zum 85.
am 08.09.  Ulrich, Gerda zum 77.
am 08.09.  Gutzer, Franz zum 72.
am 10.09.  Rutt, Martha zum 86.
am 10.09.  Kuchta, Lieselotte zum 80.
am 10.09.  Seidel, Christa zum 72.
am 12.09.  Schnaase, Luise zum 76.
am 13.09.  Ihleburg, Waltraud zum 73.
am 14.09.  Fischer, Gisela zum 73.
am 15.09.  Sander, Margarete zum 77.
am 15.09.   Bendler, Renate zum 71.
am 16.09.    Banse, Alfred zum 90.
am 16.09.   Dedens, Hildegard  zum 80.
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am 18.09.  Kelm, Gerda zum 92.
am 19.09.  Nannke, Horst zum 74.
am 19.09.  Dinter, Hella zum 74.
am 19.09.  Drosihn, Hermann zum 73.
am 21.09.  Senft, Karin zum 74.
am 22.09.  Schröder, Hans-Joachim zum 82.
am 23.09.  Hentschke, Anna zum 90.
am 26.09.  Sievers, Hildegard zum 79.
am 26.09.  Seliger, Heinrich zum 74.
am 26.09.  Beinhoff, Walter zum 73.
am 26.09.  Nannke, Siegrun zum 73.
am 26.09.  Schulze, Marlies zum 72.
am 28.09.  Hanke, Bruno zum 79.
am 28.09.  Helmecke, Christa zum 78.
am 28.09.   Dreilich, Hildegard  zum 71. 
am 29.09.  Raddatz, Ruth zum 73.
am 29.09.  Strohbach, Brigitta  zum 73. 
am 30.09.  Kuchta, Joachim zum 80.
am 30.09.  Schisanowski, Ruth zum 77.

Stadt Seehausen
am 01.09.  Erdmann, Elsa zum 79.
am 02.09.  Horn, Ilse zum 88.
am 02.09.  Grant, Johanna zum 81.
am 02.09.  Schliephake, Ingrid zum 72.
am 08.09.  Bothe, Werner zum 79.
am 09.09.  Gödecke, Irmgard zum 87.
am 10.09.  Peukert, Günter zum 75.
am 11.09.  Pietrzak, Rita zum 73.
am 12.09.   Weihe, Helga zum 70.
am 13.09.  Grubert, Paul zum 89.
am 15.09.  Mayer, Rudolf zum 72.
am 16.09.  Schulze, Lisa zum 76.
am 16.09.  Pietrzak, Claus zum 72.
am 18.09.  Fröhlich, Anna zum 97.
am 18.09.  Lüddemann, Otto zum 79.
am 19.09.  Lüddemann, Renate  zum 71. 
am 23.09.   Braumann, Gerhard  zum 71. 
am 24.09.  Mollenhauer, Heinz zum 83.
am 24.09.  Jacobeit, Hannelore zum 79.
am 24.09.  Schmückert, Hermann zum 74.
am 25.09.  Illig, Lothar zum 80.
am 26.09.  Pieritz, Bärbel zum 71. 
am 27.09.  Ermisch, Friedrich zum 83.
am 27.09.  Schmidt, Hannelore zum 77.
am 28.09.  Ehrhardt, Günther zum 90.
am 30.09.  Fetzer, Elisabeth zum 73.

Stadt Wanzleben / Schleibnitz / Blumenberg / Buch / 
Stadt Frankfurt
am 01.09.  Dummernicht, Gertrud zum 77.
am 01.09.  Heidrich, Ingeborg zum 79.
am 01.09.  Krull, Anna zum 82.
am 01.09.  Schmidt, Liselotte zum 79.
am 02.09.  Gahl, Brigitta zum 74.
am 02.09.  Hellrung, Rudi zum 73.
am 02.09.  Jordan, Elisabeth zum 79.
am 02.09.  Stubbenhagen, Ingeborg zum 74.
am 02.09.  von Lockstädt, Günther zum 84.
am 02.09.  Wolter, Rolf zum 78.
am 03.09.  Götze, Charlotte zum 86.

am 04.09.  Konczalla, Erika zum 81.
am 04.09.  Naskrent, Liselotte zum 79.
am 05.09.  Schulze, Günter zum 77.
am 05.09.  Wölke, Helga zum 79.
am 06.09.  Bähnisch, Lieselotte zum 74.
am 06.09.   Harig, Christa zum 70.
am 06.09.  Wesner, Karl-Heinz zum 70.
am 06.09.  Zilske, Dieter zum 76.
am 07.09.  Bensch, Walter zum 89.
am 07.09.  Dittmar, Wera zum 88.
am 07.09.   Drath, Doris  zum 71. 
am 07.09.  Lipfert, Ingrid zum 78.
am 08.09.  Jopp, Barbara zum 72.
am 08.09.  Polanetzki, Eduard zum 91.
am 09.09  Gebe, Rolf zum 79.
am 09.09.  Grzmehle, Ilse zum 72.
am 09.09.  Rogge, Sonja zum 83.
am 10.09.  Götzke, Elfriede zum 75.
am 10.09.  Jordan, Elfriede zum 80.
am 10.09.  Sohl, Herbert zum 79.
am 11.09.  Bierwirth, Dieter zum 70.
am 11.09.  Ludwig, Heinz zum 83.
am 11.09.  Wöllner, Gerhard zum 83.
am 12.09.  Biermann, Renate zum 73.
am 14.09.  Wittich, Franz zum 73.
am 15.09.  Dr. Motsch, Irmtraud zum 76.
am 16.09.  Gruß, Ruth zum 73.
am 16.09.  Kamin, Klaus-Dieter zum 73.
am 16.09.  Meyer, Christa zum 74.
am 16.09.  Müller, Ruth zum 77.
am 17.09.  Heinz, Gerda zum 83.
am 18.09.  Morawe, Martha zum 87.
am 18.09.   Richter, Erika zum 81.
am 20.09.   Nohr, Heidi zum 70.
am 21.09.  Schigg, Lydia zum 72.
am 21.09.  Seeger, Helga zum 74.
am 22.09.   Erdmann, Gisela zum 70.
am 22.09.  Krollmann, Brigitte zum 84.
am 22.09.  Müller, Ilse zum 79.
am 23.09.  Block, Hedwig zum 85.
am 23.09.  Karsten, Maria  zum 71.
am 23.09.  Pape, Giesela zum 86.
am 24.09.  Bauer, Gundula zum 70.
am 24.09.  Götzke, Egon zum 75.
am 24.09.  Sombrowski, Horst zum 74.
am 25.09.  Kullak, Elisabeth zum 77.
am 25.09.  Koryciak, Christa zum 77.
am 25.09.  Schlothauer, Vera zum 82.
am 25.09.  Starost, Werner zum 70.
am 25.09.  Stubbenhagen, Ortwin zum 74.
am 26.09.  Schlifke, Renate zum 73.
am 27.09.  Kullak, Werner zum 80.
am 27.09.  Krone, Jürgen zum 71.
am 27.09.  Lange, Otto zum 78.
am 27.09.  Linke, Franz zum 77.
am 28.09.  Beitler, Gerda zum 77.
am 28.09.  Bosse, Jürgen zum 71.
am 28.09.  Weber, Wilfried zum 72.
am 29.09.  Peschek, Gerda zum 76.
am 30.09.  Diekmann, Gertrud zum 82.
am 30.09.  Klinkerfuß, Anneliese zum 78.
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Ihr Reisecenter in Wanzleben

Mo.-Fr. 09.00 - 13.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr

Poststraße 3 - 39164 Wanzleben
Tel. 03 92 09 / 40 22  -  Fax 03 92 09 / 44 02 0

Rund um die Uhr buchen unter www.protours-reisecenter.deRund um die Uhr buchen unter www.protours-reisecenter.de

Ihr kompetenter Reisepartner in Sachen Bus-,Schiffs-, und Flugreisen

Jetzt schnell doch dem Sommer hinterher!

Sie möchten Last Minute buchen? Auch da sind Sie hier richtig!

Ob Urlaub am Strand, in den Bergen oder auf dem Wasser.
Sichern Sie sich jetzt noch schnell die Frübbuchervorteile

und besuchen Sie uns im Reisebüro.
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Wanzlebener Allee 12

39164 Stadt Wanzleben-Börde OT Seehausen

Wanzlebener Allee 12

39164 Stadt Wanzleben-Börde OT Seehausen
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Wanzlebener Allee 12

39164 Stadt Wanzleben-Börde OT Seehausen

Wanzlebener Allee 12

39164 Stadt Wanzleben-Börde OT Seehausen
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Schnell und zuverlässig seit 22 Jahren
Spitzenqualität zum günstigen Preis,
fachmännisch ausgeführt
Mit der Sicherheit einer guten
Betreuung auf Jahre
Verkauf von Heizungsbausätzen

Alles was Recht ist !

Schwerpunkte:

Telefon: (03 92 09) 4 20 70
Telefax: (03 92 09) 4 20 71

39164 Wanzleben
Okendorfer Weg 3

Erbrecht  •  Arbeitsrecht  •  Strafrecht
Vertragsrecht  •  Verkehrsrecht

RECHTSANWALT  
KLAUS  G.  BÖGER

 WANZLEBEN
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Achtung Vereine!
Mitteilungen von Kultur- und Sportvereinen sind kostenlos.

Werte Geschäftsleute !

Beseitigung und Entsorgung von:
Baumschnitt, Hecken, Koniferen und
allen Arten an Gestrüpp von Wald-,
Feldwegen und von Straßen.
Beräumen verwildeter
Grundstücke oder Gärten Verkauf von Kamin- 

und Brennholz!Baumfällarbeiten

Fa. Tino Knauder
Birkenweg 01 • 39435 Egeln

 Tel.: 03 92 68 / 26 43 • Fax: 03 92 68 / 9 84 20
Funk: 01 72 / 3 83 29 37 • e-mail: tino_knauder@web.de




